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1 Allgemeine Planungsvoraussetzungen 

1.1 Planungsanlass und Erforderlichkeit 
Die Gemeinde Lahntal hat beschlossen, 
auf einer Fläche von rd. 9,4 ha die Rah-
menbedingungen für die Errichtung einer 
Photovoltaik-Freiflächenanlage (PV-
FFA) zu schaffen - die Firma Krug-Ener-
gie aus Münchhausen hatte diesbezüg-
lich ihr Interesse geäußert. Die Ge-
meinde hält die Flächen aufgrund von 
Lage, Exposition und Vorbelastungen 
(Gewerbeband im Süden, Wettersche 
Straße im Westen und B 252 im Osten) 
für sehr gut geeignet und hat die hierfür 
erforderliche Bauleitplanung eingeleitet. 
Die in Frage kommenden Flächen liegen 
nördlich des Gewerbebands "Sandhute" 
im Ortsteil Goßfelden und wird derzeit 
durch ackerbaulich genutzt. Die vorhan-
denen Wirtschaftswege werden nach 
Vorabstimmung im erforderlichen Um-

fang erhalten - damit ergeben sich vier Teilflächen. 
Das Vorhaben dient der Nutzung erneuerbarer Energien und damit auch der angestreb-
ten Energiewende durch die Reduzierung der Nutzung fossiler Energieträger. Das Vor-
haben trägt damit auch zu einer Vermeidung von Emissionen bei und dient dadurch auch 
dem Klimaschutz und der Klimaanpassung.  
Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert in Kapitel 7.2 die Zielvorgabe, bis zum 
Jahr 2020 mindestens ein Drittel des Endenergieverbrauchs - ohne Verkehr - durch mög-
lichst regional erzeugte Erneuerbare Energien abzudecken. Nach der vorstehenden 
Prognose müsste Mittelhessen demzufolge im Jahr 2020 durch die Nutzung Erneuerba-
rer Energien rd. 6.085 GWh (Strom und Wärme) erzeugen.1 
Dieser Zielvorgabe möchte die Gemeinde Lahntal nun durch die Einleitung einer Bau-
leitplanung entsprechen. 
Das Vorhaben entspricht damit gleich mehreren Zielen und Grundsätzen der Bauleitpla-
nung (§ 1 Abs. 5 und 6 Baugesetzbuch – BauGB) und ist insofern im öffentlichen Inte-
resse. 
Planungsrechtlich liegt das Gelände im Außenbereich nach § 35 BauGB und stellt ein 
nicht-privilegiertes Vorhaben dar, der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Ge-
meinde Lahntal stellt den Bereich als „Fläche für Landwirtschaft“ dar. Insofern ist zur 
Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzung für eine Bebauung die Aufstellung 
eines Bebauungsplans und eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. 
Diese erfolgt gem. § 8 Abs. 3 BauGB „parallel“ zur Aufstellung des Bebauungsplans. 

 
1 Grundsatzpapier: Raumordnerische Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlagen, 
Stand Juni 2012. 

 

Abbildung 1: Lage im Gemeindegebiet - Ausschnitt OTM 
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Die Gemeinde Lahntal hat infolgedessen am 14.12.2022 gem. § 2 (1) BauGB die Be-
schlüsse zur Aufstellung des Bebauungsplans „Solarfeld Auf`m Sand“ im Ortsteil Goß-
felden sowie zur Änderung des Flächennutzungsplans in diesem Bereich gefasst. 
 

1.2 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 
Das Plangebiet wird landwirtschaftlich 
genutzt (Grünland, Acker) und schließt 
nördlich an das überwiegend bereits be-
stehende großflächige Gewerbeband 
von Goßfelden an. In westlicher Rich-
tung wird die Fläche durch die am Plan-
gebiet entlanglaufende Wettersche 
Straße (L 3381) begrenzt, im Osten 
durch den Hardtwiesengraben sowie die 
B 252 mit Ausgleichsflächen und Regen-
rückhaltebecken. Südwestlich schließt 
sich eine sich derzeit in Aufstellung be-
findliche gewerbliche Erweiterungsflä-
che an. 
Der Geltungsbereich hat eine Größe von 
rd. 9 ha. 
 

 

1.3 Verfahren 
Die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Bebauungsplans im vereinfachten (§ 13 
BauGB) oder beschleunigten Verfahrens (§ 13a BauGB) liegen nicht vor. Die Bauleitpla-
nung ist daher im 2-stufigen Regelverfahren inkl. Umweltprüfung aufzustellen. Folgende 
gesetzlich vorgeschriebene Verfahrensschritte hat der Bauleitplan durchlaufen: 

Nr. Verfahrensschritt mit Rechtsgrundlage Datum / Zeitraum 
1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB 14.12.2022 

2. Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 3 
Abs. 1 BauGB 

vom 08.04.2024 
bis 10.05.2024 

3. Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

vom 08.04.2024 
bis 10.05.2024 

4. Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
laufend 

5. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

laufend 

6. Feststellungsbeschluss gem. § 6 BauGB __.__.____ 
7. Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde 

gem. § 6 Abs. 1 BauGB 
__.__.____ 

8. Bekanntmachung der Genehmigungsverfügung - Eintritt 
der Rechtswirksamkeit gem. § 6 Abs. 5 BauGB 

__.__.____ 

 

Abbildung 2: Plangebiet auf Luftbildbasis (HVBG) 
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1.3.1 Anpassungen nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligungsverfahren 
Nach Abschluss der frühzeitigen Beteiligungsverfahren wurden, neben redaktionellen 
Änderungen, folgende Anpassungen/ Änderungen vorgenommen: 

• Vervollständigung des Umweltberichts inkl. Artenschutz- und Eingriffsausgleichs-
Betrachtung. 

• Anpassung des Geltungsbereichs: 
o Anpassung der Ostgrenze an die Flächen für die neue Trasse der Bundes-

straße (ist bereits umgesetzt), 
o Herausnahme einer Teilfläche im Süden, die als Regegenrückhaltebecken 

der zukünftigen, angrenzenden Gewerbegebietserweiterung dienen soll, 
o Festsetzungen der südlichen Teilfläche als "Sonstiges Sondergebiet-Batte-

riespeicher" auf Bebauungsplanebene und Darstellung des gesamten Gel-
tungsbereichs als "Sonderbaufläche - Photovoltaik und Energiespeicher" auf 
FNP-Ebene. 

• Erstellung eines Blendgutachtens durch ein Fachbüro und Festsetzung einer 
Blendschutzeinrichtung entlang der Ostgrenze in den erforderlichen Randberei-
chen, 

• Durchführung einer archäologischen Messung durch ein Fachbüro, 
o Aufnahme von Hinweisen zum Wasserschutzgebiet (Regierungspräsidium 

Gießen). 
 

1.4 Ziel und Zweck der Planung 
Die Firma Krug-Energie aus Münchhausen plant, eine Photovoltaik-Freiflächenanlage 
(PV-FFA) zu errichten. Die Anlage wurde i.R. eines Abstimmungsgesprächs zwischen 
Gemeinde Lahntal, Vorhabenträger und Landkreis Marburg-Biedenkopf wie folgt kon-
kretisiert (Ergebnisprotokoll Abstimmungsgespräch PV-FFA Lahntal vom 24. November 
2017 beim Landkreis Marburg-Biedenkopf): 
"Die Module sollen durch Rammung bis in eine Tiefe von etwa 1,20 m aufgestellt wer-
den, wobei der gewachsene Boden weitgehend erhalten bleibt, eingesät und durch 
Schafbeweidung weiterhin zusätzlich landwirtschaftlich genutzt werden soll. Die Boden-
freiheit muss dazu mindestens 0,80 m und soll höchstens 3,00 m betragen. 
Bodenauftrag und -abtrag ist nicht vorgesehen. Zur Beurteilung der Bodenverdichtung 
durch die Baumaßnahmen müssen Angaben zum Maschineneinsatz erfolgen. Das Nie-
derschlagswasser läuft von den Modulen ab und kann breitflächig versickern. 
Eingrünungen der Plangebiete sind nur unter Berücksichtigung des Schattenwurfes, also 
eingeschränkt, möglich. Zur Beurteilung der Landschaftsbildbeeinträchtigung werden Vi-
sualisierungen empfohlen. 
Die Einsaat der derzeit als Acker genutzten Fläche soll mit gebietsheimischen Grün-
landsaatgut mit einem Kräuteranteil von 30 % erfolgen. Ggf. ist der sich einstellende 
Grünlandtyp durch Monitoring zu überprüfen. 
Die Beurteilung der natur- und umweltfachlichen Einwirkungen soll in Anlehnung an BfN 
(2009): „Naturschutzfachliche Bewertungsmethoden von Freilandphotovoltaikanlagen“ 
erfolgen. Die Bewertung der Eingriffe erfolgt nach der KV, zur Vermeidung einer weiteren 
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Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für Kompensationsmaßnahmen 
muss an eine Kompensation durch Ersatzgeldzahlung gedacht werden." 
Das Plangebiet wird daher auf Bebauungsplanebene als "Sondergebiet Freiflächenpho-
tovoltaik" festgesetzt und auf Ebene des Flächennutzungsplans analog als "Sonderbau-
fläche Photovoltaik" dargestellt. Die konkreten Festsetzungen und Darstellungen sind 
der Begründung zum Bauleitplan zu entnehmen. 
(Belegungsplan, Projektdaten und Planungsparameter vgl. Anlage 1 zur Begründung 
zum Bauleitplan) 
Darüber hinaus ist nun in der gemeindeeigenen südlichsten Teilfläche ein "Sonstiges 
Sondergebiet - Batteriespeicher" geplant - hier sollen containerartige Batteriespeicher 
aufgestellt werden. Insofern wird hier einer GRZ von 0,8 und eine max. Höhe baulicher 
Anlagen von 6 m festgesetzt, so dass hier zwei Container übereinander aufgestellt wer-
den können. 
 

1.5 Flächenfeinabstimmung und Vermeidungsmaßnahmen 
Zwischenzeitlich wurde die Flächenvorauswahl konkretisiert und den örtlichen Bedin-
gungen nach der Bestandsaufnahme angepasst: 
• Die Ostgrenze des Plangebiets orientiert sich an der Trasse der neuen Ortsumge-

hung der B 252 inkl. der dienenden Anlagen wie das Regenrückhaltebecken im 
Südosten sowie der erforderlichen Ausgleichsflächen. 

• Ebenfalls herausgenommen wurde eine kleine Teilfläche am Hardtwiesengraben, 
die der zukünftigen Gewerbegebietserweiterung im Süden als Fläche für ein Regen-
rückhaltebecken dienen soll. 

• Die vorhandenen Wirtschaftswege bleiben erhalten und werden nicht an den 
Randbereich verlegt. 

• Das Naturdenkmal "Kieferngruppe" im Südosten wird nachrichtlich als solches in 
die Planzeichnung des Bebauungsplans übernommen und somit nicht in die Anlage 
integriert, sondern erhalten und geschützt. 

• Bereits im Vorfeld wurde im Norden eine kleine Grünlandfläche aus dem Geltungs-
bereich herausgenommen, da diese als "Extensive Flachland-Mähwiese" (LRT 
6510) unter den gesetzlichen Biotopschutz fällt. 

• Auch werden die randlichen Böschungsbereiche in die zukünftige Randeingrü-
nung integriert, so dass die hier z.T. stockenden Gehölze und Säume erhalten wer-
den können. 

• Die östliche Teilfläche grenzt an den Hardtwiesengraben im Süden an - die Anfor-
derungen im gesetzlich geschützten Gewässerrandstreifen in einer Breite von 
10 m werden durch die Festsetzung einer Grünfläche in diesem Bereich auf Be-
bauungsplanebene berücksichtigt. 

• Ebenfalls im Vorfeld abgestimmt wurde die Berücksichtigung von Ausgleichs-
pflichten innerhalb des Geltungsbereichs: 
o Berücksichtigung der Einsaat-Verpflichtungen in Fläche Nr. I (Grünlandanlage 

und extensive Nutzung) i.R. der Eingriffsausgleichs-Bilanz auf Bebauungsplane-
bene. 
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o Verlagerung der Anpflanz-Verpflichtung in Fläche Nr. II (5 Hochstamm-Obstbäu-
men) auf eine geeignete Fläche außerhalb des Plangebiets. 

• Nach Erstellung eines Blendgutachtens wurde eine Festsetzung zum Blendschutz 
entlang der Ostgrenze auf Bebauungsplanebene aufgenommen. 

• Die südlichste Teilfläche wird als "Sonstiges Sondergebiet - Batteriespeicher" 
auf Bebauungsplanebene festgesetzt - hier sollen containerartige Batteriespeicher 
aufgestellt werden. Auf FNP-Ebene wird das gesamte Plangebiet als "Sonderbau-
fläche - Photovoltaik und Energiespeicher" dargestellt. 

 

1.6 Bodenschutz in der Bauleitplanung 
Täglich werden in Deutschland rund 52 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu 
ausgewiesen. Dies entspricht einer Flächenneuinanspruchnahme – kurz Flächenver-
brauch - von ca. 73 Fußballfeldern. Im Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 
hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch bis zum Jahr 2030 
auf „weniger als 30 Hektar“ zu begrenzen. Nach dem Klimaschutzplan der Bundesregie-
rung soll der Flächenverbrauch bis 2050 auf Netto-Null reduziert und somit der Übergang 
in eine Flächenkreislaufwirtschaft vollzogen sein2. 
Daher wurden mit Änderung des Baugesetzbuchs im Jahr 2013 zwei in diesem Zusam-
menhang wesentliche Änderungen aufgenommen. Diese betreffen in Bezug auf die 
städtebauliche Entwicklung zum einen den Grundsatz des Vorrangs der Innenentwick-
lung (§ 1 Abs. 5 BauGB, „Vorrang der Innenentwicklung3) und zum anderen die erhöhte 
Begründungspflicht bei der Umwandlung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flä-
chen (§ 1a Abs. 2 Satz 2 BauGB „Umwidmungssperrklausel“4) und erhöhen somit auch 
die Anforderungen an den ebenfalls in § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB genannten „schonen-
den Umgang mit Grund und Boden“ („Bodenschutzklausel“). 
Die o.g. Neuregelungen normieren jedoch „nicht etwa eine strikte Rechtspflicht (OVG 
Münster Urt. v. 28. 6. 2007 – 7 D 59/06.NE, aaO vor Rn. 1). Sie sind vielmehr „in der 
Abwägung zu berücksichtigen“ (§ 1a Abs. 2 Satz 3 BauGB) und beinhalten damit eine 
„Abwägungsdirektive“.5  

 
2 Quelle: Umweltbundesamt, 2021 (www.umweltbundesamt.de)  
3 § 1 Abs. 5 BauGB: 
„Die Bauleitpläne sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschüt-
zenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und 
eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten. [...] Hierzu soll die städtebauli-
che Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen.“ 
4 § 1a Abs. 2 BauGB 
„Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen 
sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke 
genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden. [...] Die Notwendigkeit der Umwandlung land-
wirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen soll begründet werden; dabei sollen Ermittlungen zu den Möglichkeiten der 
Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und an-
dere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen können.“ 
5 zit. nach: Beck`scher Online-Kommentar BauGB, Ernst/ Zinkahn/ Bielenberg/ Krautzberger, 115. Ergänzungslieferung 
2014 – Rn. 62-62c. 
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1.6.1 Vorrang der Innenentwicklung und Umwidmungssperrklausel 
Gemäß § 1a Abs. 2 Satz 1 BauGB sollen zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruch-
nahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Ge-
meinde, insbesondere 
• durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnah-

men zur Innenentwicklung genutzt sowie 
• Bodenversiegelungen 
auf das notwendige Maß begrenzt werden. 
Darüber hinaus sollen gemäß § 1a Abs. 2 Satz 2+4 BauGB  
• landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im notwen-

digen Umfang umgenutzt werden. Die Notwendigkeit ist zu begründen. 
 
Bewertung: 
Die Errichtung von großflächigen Solaranlagen durch Nachverdichtung im Innenbereich 
ist i.d.R. nicht möglich und größere Konversionsflächen in der Gemeinde Lahntal, welche 
sich für derartigen Zweck eignen, sind nicht vorhanden bzw. werden bereits überwiegend 
gewerblich genutzt - Innenentwicklungsmöglichkeiten für großflächige Solaranlagen sind 
insofern nicht vorhanden. 
Unter Berücksichtigung planungsrelevanter Faktoren wie möglichst geringe Auswirkung 
von Spiegelungen, Topographie, Vorbelastungen und Nähe zu Infrastruktur weist das 
aktuelle Plangebiet eine gute Eignung zur Errichtung eines Solarparks auf. Da hier je-
doch landwirtschaftliche Flächen überplant werden, wird die Umwidmungssperrklausel 
berührt. 
Eine grundsätzliche Alternativenprüfung wurde im Vorfeld durch die Projektierer durch-
geführt und die nun beplante Fläche hat sich aufgrund von Exposition und Verfügbarkeit 
sowie der im Verhältnis nur mittleren Ertragsfunktion durchgesetzt. Darüber hinaus 
spricht auch die massive landschaftliche Vorbelastung in diesem Bereich für die Errich-
tung einer PV-FFA (Auszug aus dem Umweltbericht):  
"Aktuell wirksame Eigenartsveränderungen (Vorbelastung) sind neben der bildbeherr-
schenden Hochspannungstrasse im Süden die bildbegrenzenden Gewerbekomplexe 
von Goßfelden und Sarnau sowie die B 252 im Osten mit aufgeschütteten Rampen und 
Hanganschnitte an der Hardt sowie raumgreifenden, sichtverstellenden und abtrennen-
den Fahrbahnführungen und Grünriegel." 
Hinsichtlich betrieblicher Belange wurde bereits im Vorfeld seitens des Investors mit 
den betroffenen Landwirten der Kontakt gesucht (Auszug Protokoll "Bewertung der Flä-
chen unter Berücksichtigung des Agrarplans Mittelhessen und eigener Befragungen", 
06/2018): 
"Aus den Gesprächen mit den Landwirten im direkten Umfeld wie dem Pächter sowie 
dem lange Zeit selbst als Nebenerwerbslandwirt tätigen Eigentümer bestätigt sich das 
Bild aus den Befragungen des Agrarplans Mittelhessen. Die ökonomisch-strukturellen 
Rahmenbedingungen sind gut, das regionale landwirtschaftliche Flächenpotenzial 
ebenso. Für die Nahrungsmittelproduktion steht überdurchschnittlich Ackerfläche zur 
Verfügung. Es sind jedoch in dieser Region nur noch wenige Vollerwerbslandwirte aktiv. 
Von diesen haben noch weniger Nachfolger. Diejenigen mit einer ausreichenden betrieb-
lichen Stabilität erreichen diese mit Einkommensalternativen. Der Pächter hat keine 
Nachfolger und will altersbedingt noch etwa 5 Jahre weiter Landwirtschaft betreiben." 
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Demnach stehen betriebliche Belange dem Vorhaben nicht entgegen. 
Zur Agrarstruktur ist festzustellen, dass die Flächen bezüglich ihrer Ertragszahlen wie 
folgt eingestuft werden: 

Die Acker-/ Grünlandzahlen der Teilflä-
chen liegen überwiegen zwischen > 20 
und <= 35 (je heller/ grüner desto höher 
das Ertragspotential) und steigen nach 
Südosten hin an - hier werden sie in der 
äußersten Teilfläche mit > 45 bis <= 50 
angegeben. Lediglich im Bereich des Na-
turdenkmals sowie einem kleinen Streifen 
darüber hinaus werden Werte von > 0 bis 
<= 5 erreicht (Bodenviewer Hessen). 
 
 
 
 
 

 
Vergleicht man die Böden mit den Bö-
den der umliegenden Agrarflur wird 
deutlich, dass das Plangebiet hinsicht-
lich des Ertragspotentials hier eher im 
unteren Bereich liegt. In Verbindung mit 
dem vollumfänglichen Erhalt des land-
wirtschaftlichen Wegenetzes sind er-
hebliche Beeinträchtigungen der Land-
wirtschaftsstruktur nicht feststellbar. 
 
 
Da die PV-FFA ohne nennenswerte flächenhafte Versiegelungen errichtet (gerammte 
Metallprofile) und anschließend als Grünland gepflegt wird, ist von einer Regeneration 
der durch intensive Ackernutzung beeinträchtigten natürlichen Bodenfunktionen auszu-
gehen. 
 

Die Gemeinde Lahntal bewertet daher die Auswirkungen einer Überplanung der Fläche 
auf die Agrarstruktur im Gemeindegebiet sowie die betroffenen Betriebe als gering und 
insofern hinnehmbar. 

 

  

 
Abbildung 3: Acker-/ Grünlandzahlen Plangebiet - Aus-
schnitt Bodenviewer Hessen 

 
Abbildung 4: Acker-/ Grünlandzahlen Umfeld - Ausschnitt 
Bodenviewer Hessen 
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1.7 Klimaschutz und Klimaanpassung 
Nicht zuletzt auf Grund des Weltklimaberichts der Vereinten Nationen (UN) ist deutlich 
geworden, dass die Bekämpfung des Klimawandels und die Anpassung an den Klima-
wandel dauerhafte Zukunftsaufgaben auch der Städte und Gemeinden sind. Diese Auf-
gaben haben auch eine städtebauliche Dimension, der die Gemeinden bei ihren Vorga-
ben zur örtlichen Bodennutzung Rechnung tragen sollen. 
Mit der BauGB Novelle 2011 („Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Ent-
wicklung in den Städten und Gemeinden“) wurden zur Stärkung des Klimaschutzes u.a. 
eine Klimaschutzklausel eingefügt, die Festsetzungsmöglichkeiten zum Einsatz und zur 
Nutzung erneuerbarer Energien und aus Kraft-Wärme-Kopplung erweitert, Sonderrege-
lungen für die Windenergienutzung eingefügt und die Nutzung insbesondere von Photo-
voltaikanlagen erleichtert.6 
Der neugefasste § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB bestimmt nunmehr, dass die Bauleitpläne 
dazu beitragen sollen, „eine menschenwürdige Umwelt zu sichern, die natürlichen Le-
bensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz und die Klima-
anpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung zu fördern, sowie die städtebau-
liche Gestalt und das Orts- und das Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu ent-
wickeln.“ 
Mit der Entscheidung über den Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie wurde gleich-
zeitig die Entscheidung hin zu den Erneuerbaren Energien getroffen. Diese gelten als 
Motor der Regionalentwicklung und sind zu fördern. Vor allem ländliche Regionen schaf-
fen sich durch den dezentral betriebenen Ausbau der Erneuerbaren Energien die Mög-
lichkeit, eine nachhaltige, sichere und auf lange Sicht gesehen preiswerte Strom- und 
Wärmeversorgung auf ihrer Ebene sicherzustellen. Sie minimieren damit ihre Abhängig-
keit von externen Einflüssen nationaler und internationaler Energiemärkte. Für Kommu-
nen eröffnen sich durch die Ansiedlung von neuen gewerblichen Anlagen zur Erzeugung 
regenerativer Energien außerdem Einnahmequellen, die zur Konsolidierung der kommu-
nalen Haushalte bzw. zur Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen 
Strukturen beitragen können.7 
Im Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt der Solarenergie bundes-, aber auch hes-
senweit eine wichtige Rolle zu. Sie besitzt, nach der Windkraft, das größte Ausbaupo-
tential und im Jahr 2011 wurde bundesweit mehr als 15 % des erneuerbaren Stroms aus 
Sonnenenergie gewonnen. 
Der Regionalplan Mittelhessen 2010 formuliert in Kapitel 7.2 die Zielvorgabe, bis zum 
Jahr 2020 mindestens ein Drittel des Endenergieverbrauchs - ohne Verkehr - durch mög-
lichst regional erzeugte Erneuerbare Energien abzudecken. Nach der vorstehenden 
Prognose müsste Mittelhessen demzufolge im Jahr 2020 durch die Nutzung Erneuerba-
rer Energien rd. 6.085 GWh (Strom und Wärme) erzeugen.8 
 
Dieser Zielvorgabe möchte die Gemeinde Lahntal nun durch die vorliegende Bauleitpla-
nung entsprechen. 
  

 
6 zitiert aus: Bundestagsdrucksache 17/6076, vom 06.06.2011 
7 aus: Teil-Regionalplan-Energie Mittelhessen 2016, Seite 4 
8 Grundsatzpapier: Raumordnerische Steuerung von Standorten für raumbedeutsame Photovoltaik-Freiflächenanlagen, 
Stand Juni 2012. 
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2 Planerische Vorgaben und Rahmenbedingungen 

2.1 Regionalplan Mittelhessen (RPM) und Teilregionalplan Energie (TRPEM) 
„Der Solarenergie ist im Hinblick auf eine klimaschonende Energieversorgung eine 
hohe Bedeutung beizumessen. Im Vergleich besitzt die Solarenergie nach der Wind-
energie das größte Ausbaupotenzial bei den Erneuerbaren Energien. 
Photovoltaikanlagen wandeln die Solarenergie in elektrischen Strom um, der entweder 
unmittelbar vor Ort und ohne Belastung des Stromnetzes verbraucht werden kann oder 
in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. Mittelhessen gehört zu einer Zone relativ 
hoher Einstrahlung, so dass sich potenziell geeignete Standorte für die Nutzung der 
Strahlungsenergie über die gesamte Region verteilen. 
Das Land Hessen hat mit dem Energiegipfel vom 10. November 2011 für Photovoltaik 
ein Ausbauziel von 6 TWh/a formuliert und damit dem Ausbau der Photovoltaik eine 
wesentliche Bedeutung eingeräumt.“ (zu 2.3.-1 bis 2.3-4, TRPEM 2016/2020) 

Im Teilregionalplan Energie Mit-
telhessen (TRPEM 2016) sind 
im Gemeindegebiet zwei Flä-
chen als "Vorbehaltsgebiet für 

Photovoltaik-Freiflächenanla-
gen" ausgewiesen (Abb. links). 
Das Plangebiet überdeckt dabei 
einen erheblichen Teil der östli-
chen Fläche: Rund 4 ha liegen 
innerhalb des Vorbehaltsgebiets 
und rd. 5 ha liegen außerhalb.  
Allerdings liegen auch rd. 2 ha 
des Vorbehaltsgebiet im östli-

chen Anschluss außerhalb des Plangebiets und werden überwiegend von der bestehen-
den Trasse der Ortsumgehung sowie ih-
ren Anschlussflächen (wie z.B. beglei-
tende Wirtschaftswege, Böschungsflä-
chen) überdeckt. Diese sind demnach 
nicht mehr als PV-FFA nutzbar, ebenso 
wie der Teil des Vorbehaltsgebiets, der 
in das Naturdenkmal hineinreicht. 
Die vorliegende Planung "verlagert" nun 
diese Flächen in das aktuelle Plangebiet 
hinein, so dass das Vorhaben die Fläche 
des ausgewiesenen Vorbehaltsgebiets 
nur um rd. 3 ha überschreitet. Und diese 
betreffen durch die umgebenden Nut-
zungen bereits erheblich vorbelastete 
Flächen. 
Der TRPEM 2016 trifft in diesem Zusam-
menhang hinsichtlich der rechtlichen 
Wirkung aber auch folgende Aussage: 

„Die Festlegung von Vorbehaltsgebieten PV-FFA ist eine Angebotsplanung zur 
Unterstützung der kommunalen Planung. Die ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete 

 

Abbildung 5: TRPEM 2016- Ausschnitt Gemeindegebiet 

 

Abbildung 6: TRPEM 2016- Ausschnitt Plangebiet 
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PV-FFA sind als Grundsatz der Raumordnung im Rahmen der kommunalen Bauleit-
planung und sonstiger Fachplanungen besonders zu berücksichtigen und insoweit ei-
ner Abwägung mit konkurrierenden Nutzungen zugänglich. Dabei ist der Nutzung als 
PVFFA gemäß § 7 Satz 1 Ziff. 2 ROG ein besonderes Gewicht beizumessen. Begrün-
dete Abweichungen sind ebenso möglich, wie auch PV-FFA ggf. an anderer 
Stelle im Gemeindegebiet im Rahmen der kommunalen Planung entstehen kön-
nen. Die regionalplanerische Vorbehaltsfestlegung führt demnach nicht zu einer 
abschließend verbindlichen regionalplanerischen Standortsteuerung von PV-
FFA, sondern hat vielmehr den Charakter einer regionalplanerischen Vorleistung 
für die nachfolgende kommunale Bauleitplanung.“ 
„Soweit Photovoltaik-Freiflächenanlagen außerhalb der Vorbehaltsgebiete PV-FFA er-
richtet werden sollen, stehen in Vorranggebieten für Natur und Landschaft, Vorrangge-
bieten für Forstwirtschaft, Vorranggebieten für vorbeugenden Hochwasserschutz und 
in Vorranggebieten für den Abbau oberflächennaher Lagerstätten gemäß Regionalplan 
Mittelhessen 2010 die jeweiligen freiraumbezogenen Ziele der Raumordnung der Er-
richtung raumbedeutsamer Photovoltaik-Freiflächenanlagen entgegen. Die Errichtung 
raumbedeutsamer PV-FFA in diesen Gebieten würde die Realisierung der jeweiligen 
Freiraumfunktion bzw. -nutzung verhindern oder zumindest deutlich behindern.“ (zu 
2.3-2 und 2.3-3 - Rechtliche Wirkung, TRPEM 2016) 

Vorrangig sollen PV-Freiflächenanlagen innerhalb der „Vorranggebiete Industrie und 
Gewerbe“ errichtet werden, soweit für andere gewerbliche Entwicklungen Raum bleibt 
(vgl. Grundsatz 2.3-1 des TRPEM 2016/2020). Die einzigen, im Gemeindegebiet von 
Lahntal ausgewiesenen „Vorranggebiete Industrie und Gewerbe“ (Planung und Bestand) 
befinden sich als mittlerweile geschlossenes Band nördlich der Kurhessenbahnstraße 
und B 62 zwischen Goßfelden und Sarnau. Diese Flächen sind bereits überwiegend be-
baut bzw. an Gewerbetreibende verkauft. Ein rd. 9 ha großes unbebautes Areal an der 
Ortsumfahrung Münchhausen/Wetter/Lahntal im Bereich der Anschlussstelle Lahntal-
Goßfelden soll im Rahmen einer vertraglich vereinbarten interkommunalen Kooperation 
zwischen der Gemeinde Lahntal und der Universitätsstadt Marburg für emissionsarme 
Unternehmen der Biotechnologie, Life Sciences und Nachhaltigkeit vorgehalten werden. 
Für die aktuell ebenfalls in Aufstellung befindliche rd. 3 ha umfassende Erweiterung des 
Gewerbegebietes „Auf´m Sand“ existieren bereits verbindliche Interessenten, so dass 
die bestehenden Nachfragen aus Lahntal und unmittelbar angrenzender Umgebung 
hierdurch befriedigt werden können. Demnach stehen keine als „Vorranggebiet Industrie 
und Gewerbe“ ausgewiesenen Flächen für die Inanspruchnahme durch Solarmodule zur 
Verfügung. 
 
Das Plangebiet liegt gem. Regionalplan Mittelhessen (RPM 2010) vollständig in einem 
„Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft“ und einem "Vorbehaltsgebiet für den Grund-
wasserschutz" (die dargestellte geplante Trasse der Ortsumgehung ist zwischenzeit-
lich gebaut und wird i.R. der vorliegenden Planung berücksichtigt), der südöstliche Teil-
bereich ragt auch in ein "Vorbehaltsgebiet für besondere Klimafunktionen". 
Bewertung: 
„In den Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft soll die Offenhaltung der Landschaft 
durch landwirtschaftliche Bewirtschaftung gesichert werden. In der Abwägung ist dem 
Erhalt einer landwirtschaftlichen Nutzung ein besonderes Gewicht beizumessen.“9 

 
9 aus RPM 2010: 6.3-2 (G) (K) 
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„Folgende Flächeninanspruchnahmen 
sind unter der in Grundsatz 6.3-2 ge-
nannten Voraussetzung in den Vorbe-
haltsgebieten für Landwirtschaft möglich: 
• Errichtung baulicher Anlagen für pri-
vilegierte Vorhaben, 

• Eigenentwicklung und Freizeitnut-
zungen im Anschluss an bebaute Ortsla-
gen < 5 ha, 

• Photovoltaikanlagen, 

• Aufforstungen und Sukzessionsflä-
chen < 5 ha sowie 

• Maßnahmen zur Sicherung und Ent-
wicklung eines überörtlichen Biotopver-
bundsystems < 5 ha. 

Dabei sind auch städtebauliche, denk-
mal- und landschaftspflegerische sowie umwelt- und naturschutzfachliche Belange zu 
berücksichtigen.“ 10 

Hinsichtlich der bodenfunktionalen Gesamtbewertung (Bodenviewer Hessen) wird die 
Fläche überwiegend als sehr gering bis gering bewertet, bei mittlerer Standorttypisierung 
und geringen bis mittleren Wertstufen für Ertragspotential, Feldkapazität und Nitratrück-
haltevermögen (lediglich in der kleinen Teilfläche ganz im Südosten zwischen neuer Um-
gehungsstraße und den gewerblichen Flächen wird das Ertragspotential mit hoch ange-
geben). 
Insofern sind keine hochwertigen und herausragenden landwirtschaftlichen Flächen für 
die Lebens- und Futtermittelerzeugung betroffen, auch nicht im Vergleich mit den sons-
tigen Agrarflächen im Gemeindegebiet. In Verbindung mit dem vollumfänglichen Erhalt 
des landwirtschaftlichen Wegenetzes sind erhebliche Beeinträchtigungen der Landwirt-
schaftsstruktur nicht feststellbar. 
Bereits im Vorfeld wurde seitens des Investors mit den betroffenen Landwirten der Kon-
takt gesucht (Auszug Protokoll "Bewertung der Flächen unter Berücksichtigung des Ag-
rarplans Mittelhessen und eigener Befragungen", 06/2018): 
"Aus den Gesprächen mit den Landwirten im direkten Umfeld wie dem Pächter sowie 
dem lange Zeit selbst als Nebenerwerbslandwirt tätigen Eigentümer bestätigt sich das 
Bild aus den Befragungen des Agrarplans Mittelhessen. Die ökonomisch-strukturellen 
Rahmenbedingungen sind gut, das regionale landwirtschaftliche Flächenpotenzial 
ebenso. Für die Nahrungsmittelproduktion steht überdurchschnittlich Ackerfläche zur 
Verfügung. Es sind jedoch in dieser Region nur noch wenige Vollerwerbslandwirte aktiv. 
Von diesen haben noch weniger Nachfolger. Diejenigen mit einer ausreichenden betrieb-
lichen Stabilität erreichen diese mit Einkommensalternativen. Der Pächter hat keine 
Nachfolger und will altersbedingt noch etwa 5 Jahre weiter Landwirtschaft betreiben." 
Demnach stehen auch betriebliche Belange dem Vorhaben nicht entgegen. 
Erhebliche Konflikte aufgrund des "Vorbehaltsgebiets für Landwirtschaft" sind daher 
nicht feststellbar (vgl. auch Kap. "Bodenschutz in der Bauleitplanung"). 

 
10 aus RPM 2010: 6.3-3 (Z) 

 

Abbildung 7: RPM 2010 - Ausschnitt 
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"Die "Vorbehaltsgebiete für den Grundwasserschutz" sollen in besonderem Maße 
dem Schutz des Grundwassers in qualitativer und quantitativer Hinsicht dienen. In die-
sen Gebieten mit besonderer Schutzbedürftigkeit des Grundwassers soll bei allen Ab-
wägungen den Belangen des Grundwasserschutzes ein besonderes Gewicht bei- ge-
messen werden. [...] Vorhandene Nutzungsansprüche sollen in den "Vorbehaltsgebieten 
für den Grundwasserschutz" dem besonderen Schutz des Grundwassers angepasst 
werden."11 
Das Plangebiet befindet sich in der Zone III B des festgesetzten Wasserschutzgebietes 
für die Wassergewinnungsanlagen Wasserwerke Marburg/Wehrda. Die entsprechende 
Verordnung vom 18.05.1971 (StAnz. 27/1971 S. 1099), geändert durch Verordnung vom 
07.02.1974 (StAnz. 13/1974, S. 660) ist zu beachten. Die für die jeweiligen Schutzzonen 
geltenden Verbote und Gebote sind zwingend einzuhalten. 
„In den Vorbehaltsgebieten für besondere Klimafunktionen sollen die Kalt- und 
Frischluftentstehung sowie der Kalt- und Frischluftabfluss gesichert und, soweit erforder-
lich, wiederhergestellt werden. Diese Gebiete sollen von Bebauung und anderen Maß-
nahmen, die die Produktion und den Transport frischer und kühler Luft behindern kön-
nen, freigehalten werden. [...]“ 12 
Die Funktion des östlichen Lahntals als Ventilationsschneise ist dadurch geprägt, dass 
bei autochthonen Wetterlagen ab Sonnenuntergang Hangabwinde kühle Luftmassen in 
Richtung zur Lahn bewegen und mit diesem konzentriert weiter talwärts transportiert 
werden. Durch die Errichtung einer PV-FFA erfolgt aufgrund der niedrigen Modulhöhen, 
des Unterwuchses (Grünland) und Durchströmbarkeit der Fläche hier keine Beeinträch-
tigung. 
 
Hinsichtlich der Begrenzung der Flächeninanspruchnahme auf 2 % der Gebietskör-
perschaft (Ziel 2.3-4 des TRPEM 2016) ist festzustellen, dass die Gesamtflächen der 
aktuell geplanten Solaranlage (netto rd. 7,7 ha) nur rund ein Fünftel der möglichen 2 % 
ausnutzen (gem. Landschaftsplan 2003 beträgt die Summe der landwirtschaftlichen Flä-
chen im Gemeindegebiet rd. 2.000 ha = max. 40 ha PV-FFA zulässig, nach Hess. Ge-
meindestatistik 2000). 
Demnach liegt sie noch innerhalb der Zielvorgabe des TRPEM 2016 und Konflikte sind 
diesbezüglich nicht vorhanden. 
 

Der Regionalplan enthält somit keine, der Planung entgegenstehende Zielaussagen. 
Aufgrund der inhaltlichen Ausrichtung des Vorhabens im Hinblick auf die angestrebte 
Energiewende durch den regional orientierten Ausbau regenerativer Energiequellen er-
scheint das Vorhaben insgesamt mit den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung vereinbar. 

 
 
  

 
11 aus RPM 2010: 6.1.4-13 (G)(K) 
12 RPM 2010: 6.1.3-1 (G)(K). 
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2.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

  
Abbildung 8: FNP-Ausschnitt - vor der Änderung Abbildung 9: FNP-Ausschnitt - nach der Änderung 

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Lahntal stellt das Plangebiet 
gem. § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB als „Fläche für die Landwirtschaft“ dar. Weg- und topogra-
phiebegleitende Gehölzstrukturen sind zu erhalten  
Auf Ebene der Bauleitplanung ist daher, parallel zur Aufstellung eines Bebauungsplans 
(Bebauungsplan „Solarfeld Auf`m Sand“), auch die vorliegende Teiländerung des FNP 
in diesem Bereich erforderlich: 
Das Plangebiet, in Übertragung der Festsetzungskonzeption des Bebauungsplans, im 
südöstlichen Teil gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1 BauGB als „Sonderbaufläche – Batteriespeicher“ 
und im Übrigen als „Sonderbaufläche – Solarenergie“ dargestellt. Für die gesamte Plan-
gebietsfläche wird ergänzend das Planungsziel einer umlaufenden Eingrünung darge-
stellt. 
Für die im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzten Flächen, die 
sich südwestlich an das Sondergebiet anschließen (Naturdenkmal "Kieferngruppe") ist 
keine FNP-Änderung erforderlich, da die wertvollen Biotopstrukturen bereits in den Dar-
stellungen des FNP berücksichtigt wurden. 
 

Es ist daher davon auszugehen, dass der Bebauungsplan i.S. des § 8 BauGB aus den 
künftigen Darstellungen des FNP entwickelt sein wird. 

 

2.3 Fachgesetzliche Anforderungen 

2.3.1 Naturdenkmal 
Das Naturdenkmal "Kieferngruppe" wird im Bebauungsplan durch Festsetzungen ge-
schützt, auf FNP-Ebene ist es bereits in den Bestands-Darstellungen vorhanden. 
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2.3.2 Wasserrecht 
Das Plangebiet befindet sich in der Zone III B des festgesetzten Wasserschutzgebietes 
für die Wassergewinnungsanlagen Wasserwerke Marburg/Wehrda. Die entsprechende 
Verordnung vom 18.05.1971 (StAnz. 27/1971 S. 1099), geändert durch Verordnung vom 
07.02.1974 (StAnz. 13/1974, S. 660) ist zu beachten. Die für die jeweiligen Schutzzonen 
geltenden Verbote und Gebote sind zwingend einzuhalten. 
Vorgesehene Straßenbaumaßnahmen sind in Anlehnung an die Richtlinie für Straßen in 
Wasserschutzgebieten (RiStWag) auszuführen. 
Der gesetzlich geschützte Gewässerrandstreifen des Hardtwiesengrabens reicht in die 
östliche Teilfläche hinein. Dieser wird durch die Festsetzung als "Grünfläche" in diesem 
Bereich berücksichtigt. 
 

2.3.3 Denkmalschutz 
Zur Klärung möglicher denkmalschutzrechtlicher Anforderungen wurde eine Magneto-
meterprospektion am 05.08. und 19.11.2024 von einem Fachbüro durchgeführt13. Diese 
kommt zu folgendem Ergebnis (Anlage 2, S. 8): 

"Nach Ausweis der Magnetometerprospektion kann der Untersuchungsfläche in Goß-
felden ein eher geringes archäologisches Potential attestiert werden. Insgesamt lassen 
sich nur wenige Strukturen identifizieren, für die eine Deutung als Grubenbefund mög-
lich erscheint; mangels eines spezifischen Verteilungsmusters lassen sich diese jedoch 
nicht als Anzeichen intensiver Siedlungstätigkeit deuten. Für viele Anomalien erscheint 
eine Deutung als geologisch-bodenkundliches Phänomen ebenso wahrscheinlich. Eine 
größere lineare Struktur kann als verfüllter Hohlweg und damit als Nachweis einer mit-
telalter- bis frühneuzeitlichen Verkehrsroute gedeutet werden. 
Es bleibt anzumerken, dass innerhalb der durch moderne Störungen bzw. geologisch-
bodenkundliche Phänomene geprägten Bereiche potenzielle archäologisch relevante 
Strukturen unerkannt geblieben sein können." 

Demnach sind keine erhöhten Anforderungen aus dem Denkmalschutzrecht angezeigt, 
was seitens des Landesamts für Denkmalpflege Hessen mit Email vom 22.04.2024 be-
stätigt wurde: 

"Anhand der Messergebnisse ist mit recht hoher Wahrscheinlichkeit davon auszuge-
hen, dass hier kein Bodendenkmal durch die Baumaßnahmen zerstört werden wird. 
Auf Grundlage dieser von Ihnen beauftragten Messungen sind alle Auflagen zum 
Schutz von Bodendenkmälern erfüllt. Von Seiten der Abt. hessenARCHÄOLOGIE, 
Landesamt f. Denkmalpflege Hessen bestehen daher keine weiteren Bedenken mehr 
gegen die Bebauung der Flächen." 

Allgemeine Bodenfunde können im Gebiet jedoch grundsätzlich nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
  

 
13 Abschlussbericht - Archäologisch-geophysikalische Prospektion in Goßfelden, Gemeinde Lahntal, Landkreis Marburg-
Biedenkopf, Magnetometerprospektion am 05.08. und am 19.11.2024. - PZP Posselt & Zickgraf Prospektionen, Marburg 
(27.11.2024) 
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2.3.4 Blendgutachten 
Zur Bewertung des Gefährdungspotentials durch mögliche Blendungseffekte wurde im 
Vorfeld ein Blendgutachten14 erstellt, welches zusammenfassend zu folgendem Ergeb-
nis kommt (Anlage 3, S. 4): 

"Motivation: 
Grundsätzlich können PV-Anlagen zu Blendungseffekten führen. Bei der durch die 
Krug Energie GmbH & Co KG, Dorfstraße 53, 35117 Münchhausen; geplanten PVAn-
lage könnte es entsprechend grundsätzlich ebenfalls durch die aufgeständerten, ge-
neigten PV-Module zu Blendungseffekten in der Umgebung kommen, welche in diesem 
Fall insbesondere Fahrzeuge auf der Bundesstraße B252, die Wettersche Straße, eine 
Überquerung der B 252 und Gebäude auf dem angrenzenden geplanten Industriege-
biet betreffen könnten. Dieses Gefährdungspotenzial gilt es in dem folgenden Gutach-
ten zu untersuchen und zu bewerten. [...] 
Ergebnis und Bewertung: 
Auf der Bundesstraße B 252 sowie der Überführung der B 252 tritt Blendung auf. Es 
wird die Anbringung eines Blendschutzes [...] empfohlen. [...]" 

Demnach wird entlang folgender Flanken ein Blendschutz empfohlen (vgl. Abbildung - 
grüne Linie): 

"Wir empfehlen die Installation z.B. einer 
immergrünen Hecke im Osten der ge-
planten Anlage entlang der Landstraße B 
252, um die Straßensicherheit jederzeit 
zu gewährleisten. Die Höhe beläuft sich 
hierbei auf maximal 3 m. Dies erst südlich 
ab der Brücke über die Bundesstraße, da 
sich diese zuvor in einer Troglage befin-
det und somit in diesem Bereich vor der 
Blendung geschützt ist." (Bericht zum 
Blendrisiko, S. 16) 

Die Anforderungen werden in der vorlie-
genden Bauleitplanung auf Bebauungspla-
nebene durch eine Festsetzung gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 

  

 
14 Bericht zum Blendrisiko der geplanten PV-Anlage Gossfelden, Hessen. - Bericht AMK293-AA-2407-V2.0, Fraunhofer-
Institut für Solare Energiesysteme, ISE, Freiburg (04.08.2025) 

 

Abbildung 10: Empfohlener Blendschutz - Abbildung 
aus Bericht zum Blendrisiko, S. 16 
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3 Berücksichtigung von Umweltbelangen 
Der Umweltbericht zur vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wird nach Ab-
schluss der Beteiligungsverfahren ergänzt, zum jetzigen Zeitpunkt wird auf die Angaben 
im Umweltbericht zum Bebauungsplan "Solarfeld Auf`m Sand“ verwiesen, welcher pa-
rallel aufgestellt wird und einen deutlich höheren Detaillierungsgrad aufweist. 
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